
Teilnahmebedingungen und weitere Angaben 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung 

sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 

28. Juni 2011, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft sind und sich zur 

Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom depotführenden Kredit- oder 

Finanzdienstleistungsinstitut auf den Nachweisstichtag erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens 

bis zum Ablauf des 12. Juli 2011 bei der nachstehend genannten Anmeldestelle eingehen. Die Anmeldung 

und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den 

Nachweis genügt die Textform. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung 

oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. 

Zur Hauptversammlung angemeldete Aktien werden dadurch nicht blockiert. Aktionäre können deshalb auch 

nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei über ihre Aktien verfügen. Auch im Fall der vollständigen oder 

teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den 

Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, 

d. h., Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die 

Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb 

von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen 

und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine 

Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

 

Anmeldestelle: 

Eifelhöhen-Klinik AG 

c/o Commerzbank AG 

GS-MO 2.1.1 AGM Service 

D-60261 Frankfurt am Main 

Fax: 069 136-26351 

E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com 

 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der 

Anmeldestelle Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen 

Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig für die Anmeldung und 

Übersendung des Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen, und 

empfehlen ihnen, sich alsbald mit ihrem depotführenden Institut in Verbindung zu setzen. 

 


